
für die Gemeinde Donnersdorf
Ortsteile Donnersdorf, Falkenstein, Kleinrheinfeld, 

Pusselsheim, Traustadt, Gut Tugendorf

Amtsstunden Rathaus

Das Rathaus ist besetzt am Mittwoch, 17.07. und 24.07.2024 
in der Zeit von 15 - 18 Uhr. Im August entfallen die Amts-
stunden in der Woche vom 12.08 - 30.08.2024.In dringenden 
Fällen können Sie gerne die Mitarbeiter:innen der VGem 
Gerolzhofen unter 09382/607-0 erreichen. 
Schöne Ferien und einen erholsamen Urlaub.

Gemeinde Donnersdorf 
Klaus Schenk, Erster Bürgermeister 

Danke!

Nach über 30 Jahren zuverlässigem Fahrdienst für unsere 
Kindergartenkinder und die Kinder der Mittagsbetreuung 
hört Fam. Saßmann, an vorderster Stelle Renate Saßmann, aus 
Altersgründen auf und geht in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Wir möchten hier aufrichtig Danke sagen, an Renate 
Saßmann und Familie, für den jahrelangen verlässlichem 
Transport unserer Kinder zu den Kindergärten Donnersdorf 
und Traustadt und zur Mittagsbetreuung Traustadt.
Wir wünschen Euch einen gesegneten, gesunden Ruhestand 
im Namen aller Kinder und der Gemeinde Donnersdorf.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk, Erster Bürgermeister

Nachfolge Fahrdienst 
Kindergarten/Mittagsbetreuung

Die Gemeinde Donnersdorf würde den Fahrdienst für 
unsere Kindergarten- und Mittagsbetreuungskinder gerne 
weiterführen. Wer Interesse an dem Fahrdienst hat, kann 
sich gerne bei Bürgermeister Klaus Schenk (ab 29.07.) oder 
bei Zweitem Bürgermeister Manfred Barth melden. 

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk, Erster Bürgermeister
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Einstellung des Fahrdienstes 
Kindergarten-/Mittagsbetreuung

Wie in diesem Amtsblatt bekanntgegeben hört Fam. Saßmann 
leider zum 31.08.2024 mit dem Fahrdienst unserer Kinder-
garten-/Mittagsbetreuungskinder auf. 
Daher sei mitgeteilt, dass ab 01.09.2024 keine Beförderung 
der Kinder seitens der Gemeinde mehr gegeben ist und die 
Kinder eigenständig von den Eltern in die Kindergärten Don-
nersdorf - Traustadt und Mittagsbetreuung Traustadt gebracht 
und wieder abgeholt werden müssen.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk, Erster Bürgermeister

Baustellen

Werte Bürgerinnen und Bürger,
in den nächsten Wochen werden an verschiedenen Stellen im 
Gemeindegebiet Baustellen sein. 
Grund: Der fortführende Breitbandausbau in unseren Ge-
meindeteilen. Wir haben Baubeginnanzeigen für die Ortsteile 
Falkenstein, Traustadt, Kleinrheinfeld und Teilen von Donners-
dorf vorliegen.
Dabei werden Tiefbauarbeiten an den Gehwegen und teilweise 
zu Querungen der Straßen erfolgen. Der Breitbandausbau bis 
ins Haus wird mittels einer Bohrung kostenfrei durchgeführt 
werden. Nur die spätere (ist für den Anschluss derzeit noch 
nicht nötig) evtl. Buchung der neuen Tarife ist für Sie kosten-
pfl	ichtig.	

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk, Erster Bürgermeister
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Doasdörfer Lädla

Unser Dorfmarkt ist nun seit gut 9 Monaten in Betrieb. 
Nach anfänglichen Wehwehchen ist das Einkaufsverhalten 
der Bevölkerung zufriedenstellend. Jedoch sollte die Reso-
nanz	 auf	 das	Angebot	 des	Dorfl	adens	 von	 seitens	 unserer	
Bevölkerung weitaus höher sein als die momentan existie-
rende.	Es	scheint	die	Euphorie	etwas	verfl	ogen.	Dies	kann	
aber doch nicht sein! 
Der	Dorfl	aden	sollte	nicht	nur	Lückenbüßer	für	die	verges-
sene	Milch,	Eier,	Butter	 usw.	 sein.	Der	Dorfl	aden	 soll	 die	
Versorgung unserer Gemeindebewohner sichern. Auch aus 
Gründen der Nachhaltigkeit ein wichtiger Baustein im ört-
lichen	Leben.	
Die Verantwortlichen der Gemeinde Donnersdorf haben in 
Jahrelangem	suchen	einen	Betreiber	für	so	einen	Laden	ge-
funden, wir haben die Außenanlagen hergerichtet und mit 
dem	Café	eine	schöne	Möglichkeit	des	Treff	ens	und	Plau-
derns	 geschaff	en.	 Nun	 ist	 an	 Ihnen	 den	 Betrieb	 dauerhaft	
rentabel und somit tragbar zu halten. Sicher können nicht 
alle	Einkaufswünsche	in	unserem	schmucken	Laden	erfüllt	
werden können, aber der Großteil schon. 
Ich appelliere innständig an Sie, nutzen Sie die Möglichkeit 
des	Einkaufens	in	unserem	Laden,	nutzen	Sie	auch	die	Mög-
lichkeit zum Beitritt in die neu erstellte WhatsApp-Gruppe 
zur	Information	über	Angebote	und	Services	des	Ladens.

Ihr Klaus Schenk
Erster Bürgermeister

Soforthilfeprogramm nach Hochwasser

Zur	Unterstützung	der	Betroff	enen,	die	durch	die	aktuellen	
Hochwasser Schäden erlitten haben, stellt das Staatsministe-
rium der Finanzen und für Heimat Mittel im Rahmen einer 
Soforthilfeaktion zur Verfügung. Beantragen können diese 
Privathaushalte, bei denen Schäden am Haushalt/Hausrat 
oder auch Ölschäden an Gebäuden vorliegen. 
Die entsprechenden Informationen und Unterlagen können 
über	 die	 Startseite	 des	 Landratsamtes	 Schweinfurt	 (www.
landkreis-schweinfurt.de) abgerufen werden.
Die	Anträge	sind	bis	spätestens	31.	August	2024	beim	Land-
ratsamt Schweinfurt einzureichen.

Standsicherheitsprüfung 2024; 
Kontrolle der Grabsteine in den Friedhöfen

Die Gemeinde Donnersdorf ist als Träger der Friedhöfe in 
Donnersdorf, Falkenstein, Kleinrheinfeld, Pusselsheim und 
Traustadt	 im	 Rahmen	 ihrer	 Verkehrssicherungspfl	icht	 und	
gemäß	Unfallverhütungsvorschrift	für	Friedhöfe,	verpfl	ich-
tet, jährlich die Standsicherheit der Grabsteine zu über-
prüfen. Bei dieser Überprüfung ist der Träger gehalten, alle 
Grabsteine,	 die	 eine	 akute	 Gefährdung	 für	 die	 öff	entliche	
Sicherheit darstellen, unverzüglich einzulegen.Ein beauf-
tragtes Unternehmen wird im August 2024 die erforderliche 
Kontrolle der Grabsteine in den Friedhöfen vornehmen.
Den Inhabern der Grabnutzungsrechte und Eigentümern der 
Grabsteine	 obliegt	 die	 Verpfl	ichtung,	 für	 einen	 ordnungs-
gemäßen Zustand der Grabsteine zu sorgen. Die Gemeinde 
Donnersdorf bittet deshalb alle Grabnutzungsberechtigten, 
ihre Grabsteine in regelmäßen Abständen selbst zu überprü-
fen und für eine fachgerechte Befestigung zu sorgen.
Für Rückfragen können Sie sich gerne an die Friedhofsver-
waltung, Tel.: 09382 / 607-31 / -30, wenden.

Gemeinde Donnersdorf  
Friedhofsverwaltung

Einwurfzeiten Containerstandplätze

Werte Bürgerinnen und Bürger, 
aufgrund	 von	 Beschwerden	 wegen	 dem	 Lärm	 beim	 Ein-
werfen von Glas und Dosen bei den im Ort stehenden 
Containern, weisen wird darauf hin, dass der Einwurf in den 
Containern werktags nur in der Zeit von 07 - 20 Uhr erfolgen 
soll. Wir bitten dies aufgrund von Rücksichtnahme auf die 
unmittelbaren Anwohner zu beachten. 

Vielen Dank im Namen der Anwohner.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk 
Erster Bürgermeister

Nichts mehr verpassen!
Habe aktiv Teil an deinem Laden: neue
Produkte, Services, Umfragen,
Gewinnspiele, Aktionen, Rabatte uvm.

Erfährst du exklusiv als erstes in der
Gruppe.

WHATSAPPWHATSAPP
GRUPPEGRUPPE

JETZT
BEITRETEN!
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2.	 Kanäle 
	 sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 

Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke 
wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regen-
überläufe.

3.	 Schmutzwasserkanäle
	 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 

Schmutzwasser.
4.	 Mischwasserkanäle
	 sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- 

und Schmutzwasser bestimmt.
5.	 Regenwasserkanäle
	 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 

Niederschlagswasser.
6.	 Sammelkläranlage
	 ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen ge-

sammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer.

7.	 Grundstücksanschlüsse
	 sind 
	 - bei Freispiegelkanälen: 
	 die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. 

Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontroll-
schacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss 
an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen 

	 Straßengrund.
	 - bei Druckentwässerung:

die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammel-
schacht.

	 - bei Unterdruckentwässerung:
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Haus-
anschlussschachtes.

8.	 Grundstücksentwässerungsanlagen
	 sind 
	 - bei Freispiegelkanälen: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Besei-
tigung des Abwassers dienen, bis einschließlich des 
Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall 
erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Ent-
wässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entge-
gen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht  vor-
handen, endet die Grundstücksentwässerungsanlage 
an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen 
Straßengrund.

	 - bei Druckentwässerung:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseiti-
gung des Abwassers dienen, bis einschließlich des Ab-
wassersammelschachts.

	 - bei Unterdruckentwässerung:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseiti-
gung des Abwassers dienen, bis zum Hausanschluss-
schacht.

9.	 Kontrollschacht
	 ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung 

der Anlage dient.
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)

Satzung für die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung der Gemeinde Donnersdorf

(Entwässerungssatzung – EWS –)

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 
2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die 
Gemeinde Donnerdorf folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung).
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt 
die Gemeinde.
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse.
 

§ 2
Grundstücksbegriff, Verpflichtete

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich 
zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck die-
nende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es 
sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken 
im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich 
verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie 
zu berücksichtigen.
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer 
erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, Erb-
bauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbau-
berechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe 
folgende Bedeutung:
1.	 Abwasser
	 ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaft-

lichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf-
ten veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie 
das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser).

	 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das 
in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser 
(einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt 
ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht 
zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusli-
che Abwasser.
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wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt.
(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht 
nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Besei-
tigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich 
ist. Der Nachweis für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist 
vom Grundstückseigentümer zu erbringen. Die Gemeinde 
kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn 
die Einleitung von Niederschlagswasser aus betriebs-
technischen Gründen erforderlich ist. 

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflich-
tet, bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung 
anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang 
besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich 
unmöglich ist.
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrich-
tung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche 
Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, 
dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur 
Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der 
Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen 
ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch die 
Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen.
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts 
alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten 
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstücks-
eigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben 
auf Verlangen der Gemeinde die dafür erforderliche Über-
wachung zu dulden.

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benut-
zung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der 
Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen 
auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemein-
wohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzurei-
chen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Aufla-
gen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann die 
Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungs-
verhältnis begründen.

	 ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsan-
lage.

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
	 ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter 

dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit.
12.	Messschacht
	 ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserab-

flusses oder die Entnahme von Abwasserproben.
13.	Abwasserbehandlungsanlage
	 ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit 

des Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu vermin-
dern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere 
Kleinkläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers 
sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder 
industriellen Abwassers.

14.	Fachlich geeigneter Unternehmer
	 ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grund-

stücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. 
Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbe-
sondere
– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fach-
kunde der verantwortlichen technischen Leitung,

– die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen 
nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen Arbei-
ten an Grundstücksentwässerungsanlagen,

– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschi-
nen und Geräte,

– 	die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden 
Normen und Vorschriften,

– 	eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kon-
trollen und Dokumentation).

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass 
sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, 
nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in 
die Entwässerungseinrichtung einzuleiten.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen 
sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter 
gehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Ka-
näle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Ka-
nal erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde.
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
1.	 wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 

ohne weiteres von der Entwässerungseinrichtung über-
nommen werden kann und besser von demjenigen be-
handelt wird, bei dem es anfällt oder

2.	 solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 
wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht 
möglich ist.

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung 
versagen, wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers 



5

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmun-
gen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung 
entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachge-
recht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde 
hergestellt, verbessert, erneuert, geändert und unterhalten 
sowie stillgelegt und beseitigt. Die Gemeinde kann, soweit 
der Grundstücksanschluss nicht nach § 1 Abs. 3 Bestand-
teil der Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen 
oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigen-
tümer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise her-
stellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält sowie still-
legt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten 
entsprechend.
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und 
Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, 
wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete 
Wünsche des Grundstückseigentümers werden dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt.
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschlie-
ßen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, 
den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen 
und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner 
das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese 
Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer 
mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. 
Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrich-
tung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist 
die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbe-
handlungsanlage auszustatten.
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasser-
behandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu 
betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unter-
halten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungs-
leistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 
Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein 
Kontrollschacht zu errichten. Die Gemeinde kann verlan-
gen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein 
Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder 
Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn 
die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungs-
anlage über den Abwassersammelschacht oder den Hausan-
schlussschacht durchgeführt werden kann. 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann 
die Gemeinde vom Grundstückseigentümer den Einbau und 
den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grund-
stücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungs-
gemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung 
und Ausführung des Kanalsystems für die Gemeinde nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist.
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässe-
rungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu 
schützen.
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten 
daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer aus-
geführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der fach-
lichen Eignung verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt 
oder geändert wird, sind der Gemeinde folgende Unterlagen 
in doppelter Fertigung einzureichen:
a)	 Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im 
	 Maßstab 1:1000,
b)	 Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus 
	 denen der Verlauf der Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 

1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind,
c)	 Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Ent-

wässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf 
Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- 
und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlen-
höhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, 
höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

d) 	 wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwas-
ser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über
– 	Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner 

auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser miter-
fasst werden soll,

– 	Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungs-
	 materials, der Erzeugnisse,
– 	die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
– 	Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten 

bestimmten Abwassers,
– 	die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehand-

lung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutrali-
sation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachwei-
sen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den 
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, 
Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung 
beabsichtigten Einrichtungen.
Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegenden Plan-
mustern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grund-
stückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. 
Die Gemeinde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen 
anfordern.
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(2) Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksent-
wässerungsanlage den Bestimmungen dieser Satzung ent-
spricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich ihre 
Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Un-
terlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht inner-
halb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Plan-
unterlagen ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht 
die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmun-
gen dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grundstücksei-
gentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten 
Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücks-
entwässerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die 
Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt 
gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesonde-
re nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt.
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die 
Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässe-

rungsanlage
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den 
Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer 
Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei 
Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den 
Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug 
mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn 
innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 
Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücks-
entwässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen auf 
satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme 
auf Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bauausführung 
beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das 
Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, 
soweit die Gemeinde die Prüfungen selbst vornimmt; sie hat 
dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf 
satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungs-
anlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemeinde 
freizulegen. 
(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst 
vornimmt, hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde 
die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen 
und vor Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungs-
anlage unaufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann die 
Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der 
Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines Monats 
nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach 

Prüfung durch die Gemeinde schriftlich untersagen. In 
diesem Fall setzt die Gemeinde dem Grundstückseigentümer 
unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemes-
sene Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen 
des fachlich geeigneten Unternehmers oder die  Prüfung 
durch die Gemeinde befreien den Grundstückseigentümer, 
den ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschrifts-
mäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage.
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung 
eines privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über 
die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungs-
anlage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Klein-
kläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung 
und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4.
 

§ 12
Überwachung

(1) Die Gemeinde ist befugt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu 
entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen durch-
zuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und 
Messschächte, wenn sie die Gemeinde nicht selbst unter-
hält. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen 
Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Einlei-
ter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und 
Gewässerverunreinigungen ausschließt. 
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbe-
handlungsanlagen gelten die einschlägigen wasserrecht-
lichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 
BayWG für Kleinkläranlagen.
(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 
abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann 
die Gemeinde den Einbau und den Betrieb von Überwa-
chungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel 
verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche 
Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und 
die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- 
oder Selbstüberwachung der Gemeinde vorgelegt werden.
(4) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden 
an den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grund-
stücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen 
und Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der 
Gemeinde anzuzeigen.
(5) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 4 gelten auch für 
den Benutzer des Grundstücks.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen 

auf dem Grundstück
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässe-
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rungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsan-
lagen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in 
dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grund-
stück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 
Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in 
Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet 
werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als 
auch Niederschlagswasser eingeleitet werden.
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet 
werden darf, bestimmt die Gemeinde.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) 	In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht ein-
geleitet oder eingebracht werden, die
–  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren 	

Gesundheit beeinträchtigen,
– 	die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlos-

senen Grundstücke gefährden oder beschädigen,
– 	den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschwe-

ren, behindern oder beeinträchtigen,
– 	die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung 

des Klärschlamms erschweren oder verhindern oder
– 	sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die 

Gewässer, auswirken.
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
1.	 feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin 

oder Öl,
2.	 infektiöse Stoffe, Medikamente,
3.	 radioaktive Stoffe,
4.	 Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des 

Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers 
führen, Lösemittel,

5.	 Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdüns-
tungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können,

6.	 Grund- und Quellwasser,
7.	 feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, 
Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Tre-
ber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten,

8.	 Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 
Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, 

	 Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,
9.	 Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus 

Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgruben unbe-
schadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der 
Fäkalschlämme,

10.	Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis ei-
ner Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit 
oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder 
erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten 
sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-

wasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole.
	 Ausgenommen sind

– 	unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 
der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser 
aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;

– 	Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und de-
ren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedin-
gungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

– 	Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 
des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dür-
fen.

11.	 Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
– 	von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be-

handlung in der Sammelkläranlage nicht den Min-
destanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsge-
setzes entsprechen wird,

– 	das wärmer als +35 °C ist,
– 	das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 auf-

weist,
– 	das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
– 	das als Kühlwasser benutzt worden ist.

12.	 nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brenn-
wert-Heizkesseln; das gilt nicht für Ölbrennwertkessel 
bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben 
werden,

13.	nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 
200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 
zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den einzelnen An-
schlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinba-
rung festgelegt.
(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungs-
bedingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer 
Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraus-
setzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des 
Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur 
Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrich-
tung geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen 
und Auflagen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen 
Bescheids, erforderlich ist.
(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Ab-
wasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorüber-
gehend nach Art oder Menge wesentlich geändert wird oder 
wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung 
geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Die Gemeinde 
kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der 
geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durch-
geführt werden müssen.
(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn 
der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkeh-
rungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder 
schädigende Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwäs-
serungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat 
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er der Gemeinde eine Beschreibung mit Plänen in doppelter 
Fertigung vorzulegen.
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus öl-
befeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 
200 kW in die Entwässerungseinrichtung ein, ist er ver-
pflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und der Gemeinde 
über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jähr-
lich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 
2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten 
Fachbetriebs vorzulegen.
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und 
einem Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn 
des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Ent-
wässerungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücks-
entwässerungsanlage oder in die Entwässerungseinrichtung 
gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen.

§ 16
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, 
Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das 
Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage ein-
gebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. 
Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu war-
ten. Die Gemeinde kann den Nachweis der ordnungsgemäßen 
Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion 
verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17
Untersuchung des Abwassers

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingelei-
teten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. 
Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder 
Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der 
Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser 
keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen.
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, 
auch periodisch, untersuchen lassen. Auf die Überwachung 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die 
Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschrie-
benen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüber-
wachung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnis-
se der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann 
verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Über-
wachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die 
Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18
Haftung

(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für 
Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die 
sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und 

Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermei-
den lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die 
durch Rückstau hervorgerufen werden.
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Be-
nutzung der Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, 
wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
zur Last fällt.
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für 
die ordnungsgemäße Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonder-
vereinbarung zuwiderhandelt, haftet der Gemeinde für alle 
ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe 
gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaf-
ten Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des 
Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser 
nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu ver-
bessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie 
stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haf-
ten als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Ver-
legen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung 
von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes 
Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgelt-
lich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für 
die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese 
Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässerungs-
einrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grund-
stück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der ört-
lichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme 
der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise be-
lasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grund-
stücks zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der An-
lagen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat 
die Gemeinde zu tragen, soweit die Einrichtung nicht aus-
schließlich der Entsorgung des Grundstücks dient.
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrs-
wege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswe-
gen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 
Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer 



9

satzungsmäßigen	 und	 gesetzlichen	 Pfl	ichten	 die	 mit	 dem	
Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde 
zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anla-
gen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erfor-
derlichen	Umfang	betreten;	auf	Verlangen	haben	sich	diese	
Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu 
allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der 
Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher 
verständigt;	das	gilt	nicht	für	Probenahmen	und	Abwasser-
messungen.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betre-
tungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann 
mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 

3, § 12 Abs. 4 und 5, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 fest-
gelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 
Nachweis-	oder	Vorlagepfl	ichten	verletzt,

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Ge-
meinde mit der Herstellung oder Änderung der Grund-
stücksentwässerungsanlage beginnt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung 
ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1 vorlegt,

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlage durch einen fach-
lich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von des-
sen Bestätigung oder vor Prüfung durch die Gemeinde 
die	Leitungen	verdeckt	oder	einer	Untersagung	der	Ge-
meinde nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt.

5. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungs-
zwang (§ 5) zuwiderhandelt,

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser 
oder	 sonstige	 Stoff	e	 in	 die	 Entwässerungseinrichtung	
einleitet oder einbringt,

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen der Gemeinde nicht un-
gehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungs-
widrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Sat-
zung	 bestehenden	 Verpfl	ichtungen	 Anordnungen	 für	 den	
Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschrie-
benen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten 
die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
(2)	Gleichzeitig	 tritt	 die	 Satzung	 über	 die	 öff	entliche	Ent-
wässerungseinrichtung vom 28.03.2017 außer Kraft.
(3) Für nach § 12 Abs. 2 zu überwachende Kleinkläranlagen, 
die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 
60 Abs. 4 BayWG.

Donnersdorf, 08.07.2024
Gemeinde Donnersdorf
gez. Schenk, Erster Bürgermeister

Herstellungsbeiträge für die 
Entwässerungseinrichtung sowie Wasserversorgung

Die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen informiert 
darüber, dass in nächster Zeit Bescheide zur Abrechnung 
der Herstellungsbeiträge für die Entwässerungseinrichtung 
sowie Wasserversorgung an die Eigentümer der Grundstücke 
geschickt werden, die in den letzten Jahren Neu-, An- und 
Umbauten auf ihren Grundstücken getätigt haben. 
Darunter fallen auch Nachveranlagungen von älteren 
Anbauten sowie Dachgeschossausbauten. Bei den Nach-
veranlagungen werden die Beitragssatzung- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung sowie zur Wasserabgabe-
satzung der Gemeinde Donnersdorf zugrunde gelegt.

Nachhaltige Energie für 
die Zukunft!

www.uez.de
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Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Donnersdorf 

(BGS/EWS)

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengeset-
zes erlässt die Gemeinde Donnersdorf folgende Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde Donnersdorf erhebt zur Deckung ihres Auf-
wandes für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung 
einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich 
genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben so-
wie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine ent-
sprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber 
tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1.	für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 

Entwässerungseinrichtung besteht oder
2.	sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Ent-

wässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche– Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-
ser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist.
 

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grund-
stücken von mindestens 2000 m² Fläche (übergroße Grund-
stücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken 
auf das .dreifache der beitragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 2000 m², bei unbebauten Grundstücken 
auf 2000 m² begrenzt.
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 
Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden 

mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind; sie werden 
insoweit mit 2/3 ihrer Fläche herangezogen.
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutz-
wasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen wer-
den dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutz-
wasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über 
die Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist sowie bei sonstigen unbebauten 
Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche
vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des 
Satzes 1.
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,
– 	im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zu-

sätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet wurden,

– 	im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätz-
lich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des 
Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche,

– 	im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfrei-
en Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 
Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag 
nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtig-
ten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten 
Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nach-
zuentrichten.
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflä-
chen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf 
den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 
Beitrag entrichtet wurde.

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a)	 pro m² Grundstücksfläche	 	   2,30 €
b)	 pro m² Geschossfläche	 	 20,00 €.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.
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§ 7a
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-
serung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i.S.d. § 3 EWS 
ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 
entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der je-
weiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Ei-
gentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 
§ 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungs-
einrichtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren.
 

§ 9a
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) 
bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler 
berechnet. Befinden sich auf dem Grundstück nicht nur vo-
rübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne von § 19 
WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler 
berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird 
der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mög-
liche Wasserentnahme messen zu können.
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Dauerdurchfluss 
bis	 4 m³/h	 108,00 €/Jahr	 	 	
bis	 10 m³/h	 162,00 €/Jahr	 	 	
bis	 16 m³/h	 216,00 €/Jahr	 	 	
bis	 25 m³/h	 324,00 €/Jahr	 	 	
bis 	 63 m³/h	 432,00 €/Jahr	 	 	
bis	 100 m³/h	 540,00 €/Jahr.	 	 	
Dies entspricht einem Nenndurchfluss
bis	 2,5 m³/h	 108,00 €/Jahr
bis	 6 m³/h	 162,00 €/Jahr
bis	 10 m³/h	 216,00 €/Jahr
bis	 15 m³/h	 324,00 €/Jahr
bis 	 40 m³/h	 432,00 €/Jahr
bis	 60 m³/h	 540,00 €/Jahr.

§ 10
Einleitungsgebühr

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, 
die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,20 € 
pro Kubikmeter Abwasser.
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus 
der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach 
Abs. 4 ausgeschlossen ist.
Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler 
ermittelt.
Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1.	ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2.	der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder
3.	sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch bzw. die einge-
leitete Abwassermenge nicht angibt.

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasser-
zähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro 
Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.07. mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben 
der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung ab-
genommenen angesetzt. In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Ge-
bührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Was-
serverbrauchs bzw. einer niedrigeren eingeleiteten Abwas-
sermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehal-
tenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er 
ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasser-
zähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene 
Kosten zu installieren hat. 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a)	das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
b)	das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Was-

ser.

§ 11
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Be-
seitigung Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kos-
ten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als (30 %) 
übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenz-
wert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises 
für die Einleitungsgebühr erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von 
Abwasser in die Entwässerungsanlage.
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(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Be-
scheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit 
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils 
der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähn-
lich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff. ruht auf dem Grund-
stück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 
8 i.V.m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- 
und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) Auf die Gebührenschuld sind vierteljährliche Voraus-
zahlungen in Höhe eines Viertels  der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, 
so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der 
Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände-
rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen– Auskunft zu erteilen.
 

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.06.1992 
(Mitteilungsblatt der Gemeinde Donnersdorf vom 
19.06.1992, Nr. 6), zuletzt geändert durch Satzung vom 
08.12.2020 (Mitteilungsblatt der Gemeinde Donnersdorf 
vom 22.12.2020, Nr. 12) außer Kraft.

Donnersdorf, 09.07.2024
Gemeinde Donnersdorf

gez. Schenk,
Erster Bürgermeister

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung  der Gemeinde Donnersdorf

(ohne Gemeindeteil Pusselsheim) 
(BGS/WAS)

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes 
erlässt die Gemeinde Donnersdorf folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde Donnersdorf erhebt zur Deckung ihres Auf-
wandes für die Herstellung der Wasserversorgungseinrich-
tung für das Gebiet der Gemeinde Donnersdorf  einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für
1.	bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder ge-

werblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 
WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversor-
gungseinrichtung besteht oder

2.	tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-
ser Satzung. 

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist.
 

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grund-
stücken von mindestens 2000 m² Fläche (übergroße Grund-
stücke) in unbeplanten Gebieten
–	 bei bebauten Grundstücken auf das dreifache der beitrags-
pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2000 m²,

–	 bei unbebauten Grundstücken auf 2000 m² begrenzt.
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-
bäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind; sie werden inso-
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weit mit 2/3 ihrer Fläche herangezogen.
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasser-
versorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
einen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien und Ter-
rassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, 
aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein 
Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grund-
stücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemes-
sung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i.S.d. 
Satzes 1, Alternative 1.
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,
–	 im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die 
	 zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 

Beiträge geleistet worden sind,
–	 im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätz-
lich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des 
Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung 
errechnende zusätzliche Grundstücksfläche,

–	 im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfrei-
en Gebäudes oder Gebäudeteils i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 4, 
soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzun-
gen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für 
das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später 
bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 
berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 
2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Be-
trag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein 
Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach 
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.
 

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a)	pro m² Grundstücksfläche	  0,90 €
b)	pro m² Geschossfläche	  3,50 €.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrages. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-
serung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseiti-
gung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 
i.S.d. § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die 
im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grund-
stücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe 
zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der je-
weiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Ei-
gentümer oder Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 
§ 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsge-
bühren (§ 10).

§ 9a
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) 
bzw. dem Dauerdurchfluss (Q3) des verwendeten Wasser-
zählers berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne des 
§ 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasser-
zähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, 
wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die 
mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Dauerdurchfluss
bis	 4 m³/h	   72,00 €/Jahr
bis	 10 m³/h	 108,00 €/Jahr
bis	 16 m³/h	 144,00 €/Jahr
bis	 25 m³/h	 216,00 €/Jahr
bis 	 63 m³/h	 288,00 €/Jahr
bis	 100 m³/h	 360,00 €/Jahr.
Dies entspricht einem Nenndurchfluss 
bis	 2,5 m³/h	   72,00 €/Jahr
bis	 6 m³/h	 108,00 €/Jahr
bis	 10 m³/h	 144,00 €/Jahr
bis	 15 m³/h	 216,00 €/Jahr
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bis 	 40 m³/h	 288,00 €/Jahr
bis	 60 m³/h	 360,00 €/Jahr.

§ 10
Verbrauchsgebühr

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers be-
rechnet. Die Gebühr beträgt 1,25 € pro Kubikmeter entnom-
menen Wassers.
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler 
ermittelt. Er ist durch die Gemeinde zu schätzen, wenn
1.	ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2.	der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder
3.	sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

§ 11
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt; die Gemeinde teilt dem Gebührenschuldner 
diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-
bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 12
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähn-
lich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff. ruht auf dem Grund-
stück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 
8 i.V.m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Ver-
brauchsgebühr (Alternative 1 für den Gebührenmaßstab)/
Die Grund- und die Verbrauchsgebühr (Alternative 2 für den 
Gebührenmaßstab) wird/werden einen Monat nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) Auf die Gebührenschuld sind vierteljährliche Voraus-
zahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, 
so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 14
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Ge-
bühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe erhoben.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der 
Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände-
rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen– Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.11.1984 (Amtsblatt 
des Landkreises Schweinfurt vom 20.11.1984, Nr. 44), zu-
letzt geändert durch Satzung vom 08.12.2020 (Mitteilungs-
blatt der Gemeinde Donnersdorf vom 22.12.2020, Nr. 12) 
außer Kraft.

Donnersdorf, 09.07.2024
Gemeinde Donnersdorf

gez. Schenk, 
Erster Bürgermeister

Einladung zum Donnersdorfer Gadenweinfest
vom 20. - 22. Juli 2024

Die Festgemeinschaft lädt alle Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde und alle Gäste, die unser romantisches Ambien-
te genießen möchten ein, unser Fest zu besuchen. Auf Sie 
warten bei uns fränkische Spezialitäten wie Makrelen, Brot-
zeit und Gegrilltes. Bei Wein vom Falkenberg und gutem 
Bier dürfen Sie auch das Tanzbein schwingen. Das Fest am 
Samstag beginnt um 18 Uhr. Es spielt für Sie die Band 
„Slippers“. 
Am Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst am Festplatz mit 
anschließendem Weißwurstfrühstück. Nachmittag ab 14 
Uhr unterhält Sie das Jugendblasorchester Obereuerheim. 
Abends spielt die Blaskapelle Donnersdorf.
Der Montag startet um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen.
Ab 17.30 Uhr gibt es fränkische Schlachtschüssel aus dem 
Kessel. Zur musikalischen Unterhaltung spielt „Schorsch 
vom Steigerwald“.
Sie bringen mit: Gute Laune, Hunger und Durst.

Wir die Veranstalter freuen uns auf alle Gäste.
Blaskapelle Donnersdorf | Katholische Kirchenstiftung 
Donnersdorf | Kleintierzuchtverein Donnersdorf
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Wirbelsäulengymnastik - aktiv und präventiv

Ein präventives, ganzheitliches Übungsprogramm für alle 
Altersgruppen. Es werden Kräftigungs- und Koordinations-
übungen durchgeführt, die Beweglichkeit aktiv trainiert. 
Mit verschiedenen Übungen können Verspannungen, Fehl-
haltungen und Rückenschmerzen reduziert werden. Eine 
Entspannung am Ende der Stunde rundet die sportlichen 
Übungen ab. Kein Kurs am 04.10.2024.

Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Hallenturnschuhe, Hand-
tuch, Getränk. Max.
10 Plätze.
Carolyn Schmitt
Fr, 13.09.2024, 19 - 20 Uhr, 10x, 
Donnersdorf Feuerwehrhaus, 45,00 €

Schnupperstunde beim FC Donnersdorf!

Entdecke die Kunst der Selbstverteidigung mit einem erfah-
renen Trainer. Tauche ein in zwei spannende Stunden Kung 
Fu und Selbstverteidigung und lerne, wie Du Deine persön-
liche Stärke entfesseln kannst. Steigere Deine körperliche 
Fitness und erlange ein besseres Selbstbewusstsein. 
Die Schnupperstunde findet bei Interesse Mitte Oktober 
in der Halle beim FC statt. Anschließend möchten wir bei 
großem Zuspruch regelmäßig Kung Fu und Selbstverteidi-
gung anbieten.
Meine Tochter und ich waren bereits beim schnuppern in 
Haßfurt bei Norbert und fanden es „mega“!
Wann und um wieviel Uhr genau lass ich Euch rechtzeitig 
wissen. 

Hoffentlich bis bald!
Euer FC
Jutta Schenk

Der Frauenbund Traustadt lädt ein 
zu einer Veranstaltung zum Thema Palliativstation.

Mittwoch, 28.August 2024, um 19 Uhr, im DJK Sport-
heim, Traustadt,
Frau Anita Hoffmann stellt das Brückenteam des St. Josef 
Krankenhauses Schweinfurt und seine Aufgaben vor. Näher 
eingehen wird Sie auf:
– Erstkontakt mit Patienten und Angehörigen
– Erstbesuch zu Hause bei Bedarf
– Auskunft über die Palliativstation
– Koordination der Aufnahme
Wir freuen uns, zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen.

Vorstandsteam Frauenbund Traustadt

Dankeschön

……unsere Matschküche ist da und die Kinder haben 
großen Spaß daran sie zu bespielen und damit „zu kochen“. 
Die Kinder und das Team im Haus für Kinder „Maria Erk“ in 
Donnersdorf sagen ein herzliches Dankeschön an Daniela und 
Cordula Schenk für die Zeit und die Mühe, die sie für uns in 
den Bau dieser schönen Matschküche investiert haben. 

Danke

…--sagen die Kinder und das Team im Haus für Kinder
„Maria Erk“ in Donnersdorf an Familie Barthel für das Hoch-
beet, das sie den Kindern schenkte. Nach der Bepflanzung und 
der Pflege der Pflanzen freuen sich die Kinder nun sehr über 
die geernteten Gurken, die sie mit Genuss verzehren.

Gefunden!

Im Rathaus Donnersdorf wurde ein Hundegeschirr abge-
geben. Abzuholen während den Amtsstunden.

Vereinsnachrichten

Impressum: 
Herausgeber: Gemeinde Donnersdorf
verantwortlich für den amtlichen Inhalt: 
Erster Bürgermeister Klaus Schenk • Gemeinde Donnersdorf
Amtsstunden Rathaus Donnersdorf:
Mittwochs von 13.30 – 18.00 Uhr außer an Feiertagen.
Kirchstr. 1 • 97499 Donnersdorf • Telefon: 09528/294 o. 09382/607-0
E-Mail: gemeinde@donnersdorf.de • Internet: www.donnersdorf.de
Redaktionsschluss immer der 10. des Monats
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Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemein-Ärzte):
Seit April 2013 gibt es den Bereitschaftsdienst in der Zentralen 
Praxis im St.-Josefs-Krankenhaus in Schweinfurt.
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 		   von 18 bis 21 Uhr
Mittwoch, Freitag		    von 16 bis 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag		    von   9 bis 21 Uhr
Während der vorstehend genannten Öffnungszeit können alle 
fahr- und transportfähigen Patienten in dringenden Fällen 
ohne Anmeldung kommen. Sofern Ihr behandelnder Arzt bzw. 
Hausarzt nicht erreichbar ist, können Sie in dringenden Erkran-
kungsfällen einen Arzt des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über 
Tel. 116117 (kostenfrei) erreichen. In lebensbedrohlichen 
Fällen wenden Sie sich bitte an Tel. 112 

Kinderärzte: 
Seit 30.01.2017 ist der Bereitschafsdienst neu geregelt: Er wird 
von der „Kinder- und Jugendmedizinischen Bereitschaftspraxis 
Schweinfurt-Rhön“ angeboten, die im Leopoldina-Kranken-
haus beheimatet ist. 
Die Bereitschaftspraxis arbeitet 
Mittwoch, Freitag 		    von 16 bis 19.30 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag		    von 10 bis 14 Uhr und
			     von 15 bis 19.30 Uhr
Es kooperieren niedergelassene Kinderärzte und die Kinder-
klinik des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt.

Zahnarztdienst:
(Wochenend- und Feiertagsdienst jeweils von 10 Uhr bis           
12 Uhr und von 18 Uhr bis 19 Uhr. In der übrigen Zeit besteht 
Rufbereitschaft.)

Samstag/Sonntag 20./21.07.2024
Simon Stier 
Wilhelm-Behr-Str. 27, 97529 Sulzheim, Tel. 09382 / 31142

Samstag/Sonntag 27./28.07.2024
Elke Kalb 
Hofheimer Str. 3, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 / 1475

Samstag/Sonntag 03./04.08.2024
Matthias Krauß 
Salomonsberg 3, 96176 Pfarrweisach, Tel. 09535 / 215

Samstag/Sonntag 10./11.08.2024
Dr. Franz Schütz 
Wilhelm-Behr-Str. 27, 97529 Sulzheim, Tel. 09382 / 31142

Donnerstag/Freitag 15./16.08.2024
Dr. Detlev Georgi 
Hauptstr. 39, 96126 Maroldsweisach, Tel. 09532 / 1022

Samstag/Sonntag 17./18.08.2024
Axel Klimach 
Obere Sennigstr. 11, 97461 Hofheim, Tel. 09523 / 351

Apothekendienst:
(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8.00 Uhr)
16.07.2024 Apotheke am Krankenhaus Haßfurt;  17.07.2024
Kronen-Apotheke Gerolzhofen; 18.07.2024 Einhorn-Apo-
theke Haßfurt; 19.07.2024 Kreuz Apotheke Schweinfurt; 
20.07.2024 St. Christophorus-Apotheke Sand; 21.07.2024 
St. Florian-Apotheke - Apotheke Ebrach OHG Gerolzhofen;  
22.07.2024 Stern-Apotheke Schwebheim; 23.07.2024 Stadt-
Apotheke Haßfurt; 24.07.2024 Apotheke an den Gaden 
Gochsheim; 25.07.2024 Apotheke am Krankenhaus Haß-
furt; 26.07.2024 Linden-Apotheke Grettstadt; 27.07.2024 
Einhorn-Apotheke Haßfurt; 28.07.2024 Kronen-Apotheke 
Gerolzhofen; 29.07.2024 St. Christophorus-Apotheke Sand; 
30.07.2024 Löwen-Apotheke Haßfurt; 31.07.2024 Linden-
Apotheke Zeil; 01.08.2024 St. Florian-Apotheke - Apothe-
ke Ebrach OHG Gerolzhofen; 02.08.2024 Stern-Apotheke 
Schwebheim; 03.08.2024 Apotheke am Krankenhaus Haß-
furt; 04.08.2024 Linden-Apotheke Grettstadt; 05.08.2024 
Einhorn-Apotheke Haßfurt; 06.08.2024 Stadt-Apotheke 
Gerolzhofen; 07.08.2024 St. Christophorus-Apotheke Sand; 
08.08.2024 Kronen-Apotheke Gerolzhofen; 09.08.2024 Lin-
den-Apotheke Zeil; 10.08.2024 Kronen-Apotheke Gerolz-
hofen; 11.08.2024 Fuchs-Apotheke Knetzgau; 12.08.2024 
St. Florian-Apotheke - Apotheke Ebrach OHG Gerolzhofen;  
13.08.2024 Fuchs-Apotheke Knetzgau; 14.08.2024 Einhorn-
Apotheke Haßfurt; 15.08.2024 Linden-Apotheke Grettstadt;  
16.08.2024 St. Christophorus-Apotheke Sand; 17.08.2024 
Stadt-Apotheke Gerolzhofen; 18.08.2024 Linden-Apotheke 
Zeil 
Den tagesaktuellen Apothekennotdienst für Bayern finden Sie 
auf der Homepage der Bayer. Landesapothekerkammer unter 
http://lak-bayern.notdienst-portal.de

Wer dich kannte, weiß was wir verloren haben.
Nimm unsere Liebe mit zu den Sternen.

Danke für die schöne Zeit 
die ‚Lissy‘ mit Euch verbringen konnte.

In lieber Erinnerung an unsere Mutti sagen wir, 
Alexandra, Joachim und Simone mit Familien 

DANKE an Alle, die an uns gedacht haben.


